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Nr. 781 Stans, 30. Oktober 2012 

Baudirektion. Parlamentarische Vorstösse. Kleine Anfrage von Landrat Walter Odermatt, 
Stans, betreffend Übernahmevertrag Länderpark-Areal (Parz. Nr. 1'589, Stans). Beantwor-
tung 

Sachverhalt 

1. 
Landrat Walter Odermatt, Stans, reichte am 5. September 2012 eine Kleine Anfrage betref-
fend Übernahmevertrag für die Strassenparzelle Nr. 1589, Areal Länderpark, Stans, im Zu-
sammenhang mit dem Agglomerationsprogramm Nidwalden ein. Die Anfrage beinhaltet vier 
Fragen. Das Landratsbüro hat den Vorstoss geprüft und die Unterlagen am 6. September 
2012 dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen. 

2. 
Gemäss § 110 Abs. 3 des Landratsreglements hat der Regierungsrat die Kleine Anfrage in-
nerhalb von zwei Monaten seit ihrer Überweisung schriftlich zu beantworten. 

Erwägungen 

Die Fragen sind wie folgt zu beantworten: 

1 Besteht seitens des Kantons ein Übernahmevertrag betreffend die Strassenpar-
zelle Nr. 1589 auf dem Areal des Länderparks? Wenn ja: Welchen Teil der Stras-
senparzelle ist betroffen? Was beinhaltet der Vertrag konkret, insbesondere 
betreffend Eigentum, Aufteilung der Reinigung, Unterhalt? 

Nein, es besteht kein Vertrag. 

Anlässlich einer Sitzung vom 30. August 2010 mit der Genossenschaft Migros Luzern, der 
Gemeinde Stans und der Baudirektion wurde eine mögliche Übernahme durch die Gemeinde 
Stans angesprochen. Offensichtlich wurde dies auch bereits in der Baubewilligung entspre-
chend festgehalten. Dieses Protokoll wurde von allen Partnern unterzeichnet. 

2 Wurde dieser Vertrag zeitlich befristest? Wenn ja, wie lange? 

Es besteht kein Vertrag. In besagtem Protokoll wurde eine Fristverlängerung zur Übernahme 
der Strassenparzelle durch die Gemeinde Stans bis 31. Dezember 2013 statuiert. 

3 Hat dieser Vertrag einen Zusammenhang mit der Linienführung Stans-West? 
Wenn ja, welcher? 

Es besteht kein Vertrag. In besagtem Protokoll wurde keine konkrete Linienführung für eine 
Netzergänzung Stans-West bezeichnet. 
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4 Besteht eine Verpflichtung seitens des Kantons, falls eine andere Linienführung 
für die Netzergänzung Stans-West realisiert wird? 

Nein. 

Beschluss 

Dem Landrat wird beantragt, von der Beantwortung der Kleinen Anfrage von Landrat Walter 
Odermatt, Stans, Kenntnis zu nehmen. 

Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Landrat Walter Odermatt, Unter Milchbrunnen 1, 6370 Stans 
- Kommission für Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt (BUL) (Präsidium, Vizepräsidi-

um und Sekretariat) 
- Landratssekretariat 
- Staatskanzlei 
- Baudirektion 
- Tiefbauamt (2, 1 für Administration) 
- Amt für Raumentwicklung 
- Fachstelle öffentlicher Verkehr und Projektentwicklung (2) 
- Direktionssekretariat Baudirektion 
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